
 

 

ERGEBNISPROTOKOLL 
 
übe r  d ie  ö f fen t l i che  S i t zung   

des  Geme inde ra ts  der  S tad t  Rhe in fe lden  (Baden )  

vom 18 .11 .2021  |  im  Bü rge rsaa l  des  Rathauses,  K i rchp la t z  2  

 

 
Top 1  Fragen der Einwohner 
 

- Keine 
 

 
Top 2  Nachrücken von Herrn Rüdiger Lorenz in den Gemeinderat 

a) Feststellung von Hinderungsgründen 
Vorlage: 100/39/2021 

 
Nachdem auch dem Gemeinderat keine Hinderungsgründe bekannt sind, stellt er 
einstimmig fest, dass bei Herrn Rüdiger Lorenz keine Hinderungsgründe für den Eintritt in 
den Gemeinderat gegeben sind.  
 

 
Top 3  Nachrücken von Herrn Rüdiger Lorenz in den Gemeinderat 

b) Verpflichtung 
Vorlage: 100/38/2021 

 
Der Vorsitzende weist Stadtrat Rüdiger Lorenz auf die aus der Übernahme seines 
Ehrenamtes erwachsenden Pflichten hin (Pflicht zur Ausübung der ehrenamtlichen 
Tätigkeit, zu uneigennützigem und verantwortungsbewusstem Handeln, zur 
Verschwiegenheit, zur Mitteilung beim Vorliegen von Befangenheitsgründen, zum 
rechtmäßigen Handeln und zur Teilnahme an den Sitzungen sowie Verbot des 
Geltendmachens von Ansprüchen und Interessen eines anderen gegen die Stadt). 
 
Hierauf verpflichtet er Stadtrat Rüdiger Lorenz gemäß § 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg. Die Verpflichtungsformel hat folgenden Wortlaut: 
 
„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung 
meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu 
wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 
 
Nach der Verpflichtung unterzeichnen Stadtrat Rüdiger Lorenz und Oberbürgermeister 
Klaus Eberhardt die Verpflichtungsniederschrift. 
 

 
Top 4  Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplans 2022 und der 

Wirtschaftspläne 2022 der Eigenbetriebe Bürgerheim, 
Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfelden (Baden) 
Vorlage: 200/21/2021 

 
Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 und die Finanzplanung sowie die Entwürfe der 
Wirtschaftspläne 2022 der Eigenbetriebe Bürgerheim, Abwasserbeseitigung und 
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Stadtwerke Rheinfelden (Baden) werden einstimmig zur Vorberatung an den erweiterten 
Hauptausschuss beziehungsweise den Bürgerheimausschuss verwiesen.  
 

 
Top 5  Ausbau und Elektrifizierung Hochrheinbahn, Basel (Bad Bf bis Erzingen 

(Baden), Stellungnahme der Stadt Rheinfelden (Baden) zum 
Planfeststellungsverfahren 
Vorlage: 60/05/2021 

 
Es ergeht einstimmig folgender Beschluss: 
 
Die Stadt Rheinfelden (Baden) stimmt der ausgelegten Planung zu. Die von der Verwaltung 
aufgeführten Hinweise und Ergänzungen werden der Zustimmung beigefügt.  
 

 
Top 6  Globalberechnung Wasser und Abwasser 

Vorlage: 202/27/2021 
 
Es ergehen einstimmig folgende Beschlüsse: 
 
 

1. Der Globalberechnung der Allevo Kommunalberatung vom 28.10.2021 für die 
Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung wird zugestimmt. Sie hat dem 
Gemeinderat bei der Beschlussfassung über die Beitragssätze vorgelegen. Die Stadt 
erhebt Beiträge für ihre öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung (stadteigene 
Kanäle, Regenüberlaufbecken und Zuleitungssammler) und Wasserversorgung. 
 

2. Die Globalberechnung für den Abwasserbeitrag und Wasserversorgungsbeitrag wird 
sowohl auf der Flächenseite als auch auf der Kostenseite auf einen Zeitraum bis 
einschließlich des Jahres 2031 ausgerichtet. 

 
3. Flächenseite 

a. Die Stadt wählt als Beitragsmaßstab für den Abwasser- und den Wasserbereich 
den Maßstab Grundstücksfläche mal Nutzungsfaktor in der Ausgestaltung des 
Satzungsmusters des Gemeindetags Baden-Württemberg. 

b. Sämtliche Unterlagen zur Flächenseite haben bei der Beratung vorgelegen. Die 
Richtigkeit der Flächenübertragungen anhand von Bebauungsplänen und 
sonstigen Unterlagen in die Globalberechnung wird festgestellt. Insbesondere 
den Ausführungen zur Geschossbestimmung in Ziffer 11.3 der Erläuterungen 
wird ausdrücklich zugestimmt. 

c. Die Zukunftsflächen, für die noch keine Bebauungspläne aufgestellt wurden, 
sind in den Flächenberechnungen und Flächendarstellungen der 
Globalberechnung mit prognostischen Angaben über die zu erwartende Größe 
und Ausdehnung, Bebauungscharakter und Bauleitziele wie 
Geschossflächenzahlen und Geschosszahlen und Straßenflächen enthalten. Es 
wird den in der Globalberechnung gemachten Prognoseaussagen ausdrücklich 
zugestimmt. 
In Abweichung vom Flächennutzungsplan werden weitere Flächen (Ü-Flächen) 
in die Globalberechnung aufgenommen. Diese wurden erörtert und dem 
Vorschlag wird zugestimmt. 
Bei den Neubaugebieten werden bei Wohngebieten 17,5 % der Bruttofläche als 
Straßenflächen in Abzug gebracht. 
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Kostenseite 

d. Aus den Planungsvorgaben wie Flächennutzungsplan, allgemeiner 
Entwässerungsplan, Regenentlastungskonzept, Konzeption für die 
Wasserversorgung etc. ergeben sich für die Zukunft der öffentlichen 
Einrichtungen Konsequenzen in Form von geplanten Kosten. Die in die 
Globalberechnung eingestellten Zukunftskosten wurden einschließlich der 
2,2 %-igen Preissteigerungsrate pro Jahr bei der Abwasserbeseitigung (inkl. 
MwSt) und der 2,1 %-igen Preissteigerungsrate pro Jahr bei der 
Wasserversorgung (ohne MwSt) beraten. Den hierüber gemachten Prognosen 
wird zugestimmt, ebenso dem Umfang der berücksichtigten Zuweisungen und 
Zuschüsse Dritter. Die Frage von künftigen Zuweisungen und Zuschüssen, 
wurde anhand der derzeit geltenden Förderrichtlinien prognostiziert. 

e. Der Teil der Grundstücksanschlüsse wird in der Abwasserbeseitigung im 
Bereich der öffentlichen Straßenflächen in den Beitrag einbezogen. Dieser 
Leitungsabschnitt soll Teil der öffentlichen Abwasserbeseitigung sein. Der Teil 
der erstmaligen Herstellung der Grundstücksanschlüsse in der 
Wasserversorgung im Bereich öffentlicher Straßen und Plätze wird in den 
Beitrag nicht einbezogen. Dieser Leitungsabschnitt soll in der 
Wasserversorgung durch Kostenersätze getragen werden. Einbezogen wurden 
bei der Wasserversorgung die Kosten der Erneuerung, Veränderung und 
Beseitigung der notwendigen Grundstücksanschlüsse. 

f. Die Kosten, Zuweisungen und Zuschüsse für die stadteigenen Regenbecken 
und die stadteigenen Zuleitungssammler werden, wie in der Globalberechnung 
dargestellt, in den Abwasserbeitrag eingerechnet. Anteilige Verbandskosten am 
Abwasserzweckverband Rheinfelden-Schwörstadt sind in die Berechnung des 
Abwasserbeitrags nicht einbezogen. 
 

4. Abzugskapitalien 

a. Das öffentliche Interesse wird, wie in der Globalberechnung berücksichtigt, auf 
5 % festgesetzt. 

b. Der Pflichtgebührenfinanzierungsanteil wird mit 5 % berücksichtigt. 

c. Der Straßenentwässerungsanteil für Mischwasserkanäle wird nach der 
kostenorientierten Berechnungsmethode unter Bezugnahme auf die von Allevo 
Kommunalberatung durchgeführte Berechnung aus dem Jahr 2002 auf 27 % 
der maßgebenden Kosten festgesetzt. 
Der Gemeinderat entscheidet sich dafür, den Satz für die Straßenentwässerung 
von Mischwasserkanälen auf Regenüberlaufbecken (MW) und Sammler (MW) 
zu übertragen und hierfür keine eigene Berechnung durchzuführen. Von der 
abflussmengenorientierten Berechnungsmethode wird für die 
Regenüberlaufbecken und Zuleitungssammler kein Gebrauch gemacht. Der 
Anteil der Straßenentwässerung bei Regenüberlaufbecken und Sammlern wird 
deshalb ebenfalls auf 27 % festgesetzt. 
Aus den Regenwasserkosten des Trennsystems sollen 50 % 
Straßenentwässerungsanteil abgezogen werden. 
 

5. Die Stadt betreibt auf ihrem Gebiet mehrere technisch getrennte 
Entwässerungssysteme. Im Rahmen des § 20 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 13 Abs. 1 Satz 
2 KAG wird beschlossen, für alle Einzugsbereiche einheitliche Beitragssätze zu 
erheben. In der Wasserversorgung gibt es nur einen Einzugsbereich. 
 

6. Den in der Globalberechnung enthaltenen Ermessensentscheidungen (vgl. 
Erläuterungen Ziff. 15) wird ausdrücklich zugestimmt. 
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7. Die Beiträge der Stadt Rheinfelden (Baden) werden als Auswirkung der 
Globalberechnung in der Abwasser- und Wasserversorgungssatzung wie folgt 
geändert: 
- für den Abwasserbeitrag für die städtischen 

Kanäle, Regenbecken und Zuleitungssammler 5,35 €/m² Nutzungsfläche 
- für die Wasserversorgung 3,95 €/m² Nutzungsfläche 
 (Hinzu kommt bei der Wasserversorgung noch die Mehrwertsteuer.) 
Weitere Teilbeiträge bleiben vorbehalten. 

  

 
Top 7  Kalkulation der Wassergebühren 2022-2023 

Vorlage: 202/29/2021 
 
Es ergehen einstimmig folgende Beschlüsse: 

1. Der Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatung vom 28.10.2021 wird 
zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung über die 
Gebührensätze vorgelegen. Die Stadt Rheinfelden (Baden) erhebt Gebühren für ihre 
öffentliche Einrichtung Wasserversorgung. Sie wählt als Gebührenmaßstab für die 
Verbrauchsgebühr weiterhin den Frischwassermaßstab und erhebt die Grundgebühr 
gestaffelt nach der Zählergröße. 

2. Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkalkulation vom 
01.01.2022 bis 31.12.2023 wird zugestimmt. 

3. Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungssätzen, der Verzinsung, 
der Abschreibungs- und Verzinsungsmethode sowie den weiteren 
Ermessensentscheidungen (vgl. Erläuterungen Ziff. 13) wird ausdrücklich 
zugestimmt. 

4. Der Gemeinderat beschließt, bei der Festlegung des Gebührensatzes die 
Erwirtschaftung der höchstzulässigen Konzessionsabgabe zu berücksichtigen. Hierfür 
sollen der dazu notwendige Mindesthandelsbilanzgewinn, sowie die 
Mindestertragssteuern erwirtschaftet werden.  

5. Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation werden die 
Wasserverbrauchsgebühr und die Grundgebühr für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 
31.12.2023 wie folgt festgesetzt: 

Wasserverbrauchsgebühr (netto) 1,89 €/m³ 

Grundgebühr 
 

 Q34   1,02 €/Monat 

 Q310  2,56 €/Monat 

 Q316  4,10 €/Monat 

 Q325  6,40 €/Monat 

 Q363  16,14 €/Monat 

 Q3100  25,62 €/Monat 

 Q3160  41,00 €/Monat 
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 Q3250  64,06 €/Monat 
 
 Hinzu kommt noch die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
 

 
Top 8  Kalkulation der Abwassergebühren (Schmutz- und 

Niederschlagswassergebühren) 2022-2023 
Vorlage: 202/30/2021 

 
Es ergehen einstimmig folgende Beschlüsse: 

1. Der Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatung vom 28.10.2021 wird 

zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung über die 

Gebührensätze vorgelegen. Die Stadt erhebt Gebühren für ihre öffentliche Einrichtung 

Abwasserbeseitigung und wählt als Gebührenmaßstab den gesplitteten Maßstab, bei 

dem die Kosten nach Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt werden. 

Der Schmutzwasseranteil wird nach dem Frischwassermaßstab bemessen. Der 

Niederschlagswasseranteil wird nach den angeschlossenen überbauten und darüber 

hinaus befestigten (versiegelten) Flächen berücksichtigt. 

2. Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkalkulation vom 01.01.2022 

bis 31.12.2023 wird zugestimmt. 

3. Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungssätzen, Zinssätzen, der 

Abschreibungs- und Verzinsungsmethode sowie den weiteren 

Ermessensentscheidungen (vgl. Erläuterungen Ziff. 14) wird ausdrücklich zugestimmt. 

4. Der Straßenentwässerungskostenanteil wird, wie in der Gebührenkalkulation 

berücksichtigt, mit folgenden Prozentsätzen angesetzt: 

Aus den Betriebskosten: 

Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken 27,0 % 

Regenwasserkanäle 50,0 % 

Kläranlagen 5,0 % 

Aus den kalkulatorischen Kosten: 

Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken 27,0 % 

Regenwasserkanäle  50,0 % 

Kläranlagen  5,0 % 

5. Die Kosten der Abwasserbeseitigung werden, wie in der Gebührenkalkulation 

berücksichtigt, mit folgenden Prozentsätzen auf die Schmutzwasserbeseitigung (SW) 

und Niederschlagswasserbeseitigung (NW) aufgeteilt: 
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Aufteilung der Betriebskosten: SW NW 
Mischwasserkanäle  61,7 % 38,3 % 
Schmutzwasserkanäle 100,0 % 0,0 % 
Regenwasserkanäle 0,0 % 100,0 % 
Zuleitungssammler 61,7 % 38,3 % 
Regenüberlaufbecken 61,7 % 38,3 % 
Kläranlagen 89,5 % 10,5 % 
 
Aufteilung der kalkulatorischen Kosten: SW NW 
Mischwasserkanäle 61,7 % 38,3 % 
Schmutzwasserkanäle 100,0 % 0,0 % 
Regenwasserkanäle 0,0 % 100,0 % 
Zuleitungssammler 61,7 % 38,3 % 
Regenüberlaufbecken 61,7 % 38,3 %  
Kläranlagen 89,5 % 10,5 % 

6. Vorjahresausgleich Schmutzwasserbeseitigung  

Im Schmutzwasserkanalbereich ergab sich im Bemessungszeitraum 2020 eine 

ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung in Höhe von 191.474 €. Der Gemeinderat 

beschließt, diese Überdeckung in die vorliegende Kalkulation der 

Schmutzwassergebühr einzustellen und somit vollständig auszugleichen.  

7. Vorjahresausgleich Niederschlagswasserbeseitigung 

Im Niederschlagswasserbereich ergab sich im Bemessungszeitraum 2020 eine 

ausgleichsfähige Kostenunterdeckung in Höhe von -62.331 €. Der Gemeinderat 

beschließt, diese Unterdeckung in die vorliegende Kalkulation der 

Niederschlagswassergebühr einzustellen und somit vollständig auszugleichen. 

8. Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation werden die 

Abwassergebühren für den Zeitraum von 01.01.2022 bis 31.12.2023 wie folgt 

festgesetzt: 

Schmutzwassergebühr                                                                                  1,36 €/m³ 

          Niederschlagswassergebühr                                                              0,43 €/m²  
 
 

 
Top 9  4. Änderung der Wasserversorgungssatzung 

Vorlage: 202/31/2021 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Änderung der Satzung über den Anschluss an 
die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung – WVS) gemäß beigefügter 4. Änderung (s. Anlage).  
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Top 10  7. Änderung der Abwassersatzung 
Vorlage: 202/32/2021 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Änderung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) gemäß beigefügter 7. Änderung (s. 
Anlage).   
 

 
Top 11  Nachbesetzung eines Mitglieds des Stadtteilbeirats Kernstadt 

Vorlage: 100/37/2021 
 
Auf Vorschlag des Stadtteilbeirats Kernstadt bestellt der Gemeinderat einstimmig   
 

Frau Dorothee Rottmann 
Hebelstr. 23 

 
als sachkundige Einwohnerin zum stellvertretenden Mitglied des Stadtteilbeirats Kernstadt.  
 

 
Top 12  Anpassung der Benutzungsordnung für den Festplatz im Kultur- und 

Freizeitpark "Tutti-Kiesi" 
Vorlage: 202/24/2021 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die in der Anlage beigefügte Benutzungsordnung 
für den Festplatz im Kultur- und Freizeitpark „Tutti-Kiesi“. 
 

 
Top 13  Anpassung der Satzung über den Wochenmarkt 

Vorlage: 202/25/2021 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die in der Anlage beigefügte 1. Änderungssatzung 
der Satzung über den Wochenmarkt vom 17.10.2013 mit der Präzisierung in § 6 Absatz 3 
Nr. 4 „Blindenführ- und Assistenzhunde“ statt „Blindenhunde“. Die Satzung tritt zum 
01.01.2022 in Kraft.  
 

 
Top 14  Ausbau der Römerstraße von Müssmattstraße bis Zufahrt 

Feuerwehrgebäude, BA I 
Vorlage: 606/13/2021 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Ausbau der Römerstraße von der 
Müssmattstraße bis zur Zufahrt Feuerwehrgebäude (BA I). 
 

 
Top 15  Verzicht auf Wohncontainer als Interimslösung während der Bauzeit 

Vorlage: BGH/06/2021 
 
Die Stadtverwaltung schlägt vor:  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig zur Umsetzung der LHeimBauVO vorübergehend 
16 Bewohnerplätze abzubauen und auf ein Interimsquartier aus Wohncontainern zu 
verzichten.  
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Top 16  Bekanntgaben - Anfragen und Anregungen der Stadträte/innen 
 
Bekanntgaben: 
 

a) Antrag der SPD-Fraktion „Beitritt zur Initiative Tempo 30“ 
b) Druckversion des Haushaltsplanentwurfs 

 
Anfragen: 
 

a) Impfstation im Kreiskrankenhaus Rheinfelden (Baden) 
b) Scaterbahn Warmbach 
c) Ausbau A 98 – neues Verkehrsgutachten 
d) Private Feuerwerke 
e) Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Schweizer Verkehrsteilnehmer 
f) Volkstrauertag 
g) Sockel Ehrenmal Hauptfriedhof 
h) Erinnerung Anfrage „Gelbes Band an Obstbäumen“ 
i) Erinnerung Anfrage „Datenschutzauflagen Bauangelegenheiten“ 
j) Erinnerung Antrag auf Stellungnahme zu Begriff „Homogen“ nach § 34 BauGB 
k) Neues Verkehrsgutachten A 98 – Stellungnahme der Stadtverwaltung 
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